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Beachte zur ganzen Rechtsvorschrift 

Der Erfassungsstichtag ist der 1.1. 2020, weitere Novellen sind erst ab diesem Zeitpunkt im RIS 
historisch erfasst. 

Text 

§ 47 
Dienstzeit, Dienstplan 

(1) Der Beamte hat die im Dienstplan vorgeschriebenen Dienststunden einzuhalten, wenn er nicht 
vom Dienst befreit oder enthoben oder gerechtfertigt vom Dienst abwesend ist. 

(2) Die regelmäßige Wochendienstzeit des Beamten beträgt 40 Stunden. Die Wochendienstzeit unter 
Berücksichtigung der dienstlichen Erfordernisse und der berechtigten Interessen der Beamten ist durch 
einen Dienstplan möglichst gleichmäßig und bleibend auf die Tage der Woche aufzuteilen 
(Normaldienstplan). Soweit nicht zwingende dienstliche oder sonstige öffentliche Interessen 
entgegenstehen, sind Sonntage, gesetzliche Feiertage und Samstage dienstfrei zu halten. 
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(3) Soweit nicht dienstliche oder sonstige öffentliche Interessen entgegenstehen, kann die gleitende 
Dienstzeit eingeführt werden. Gleitende Dienstzeit ist jene Form der Dienstzeit, bei der der Beamte den 
Beginn und das Ende seiner täglichen Dienstzeit innerhalb festgesetzter Grenzen (Gleitzeit) selbst 
bestimmen kann und während des übrigen Teiles der Dienstzeit (Blockzeit) jedenfalls Dienst zu versehen 
hat. Bei gleitender Dienstzeit ist vorzusorgen, daß die Erfüllung der regelmäßigen Wochendienstzeit im 
mehrwöchigen Durchschnitt gewährleistet ist. 

(4) Bei Schicht- oder Wechseldienst ist ein Schicht- oder Wechseldienstplan zu erstellen. Dabei darf 
die regelmäßige Wochendienstzeit im mehrwöchigen Durchschnitt nicht über- oder unterschritten 
werden. Schichtdienst ist jene Form der Dienstzeit, bei der aus organisatorischen Gründen an einer 
Arbeitsstätte der Dienstbetrieb über die Zeit des Normaldienstplanes hinaus aufrechterhalten werden muß 
und ein Beamter den anderen ohne wesentliche zeitmäßige Überschneidung an der Arbeitsstätte ablöst. 
Bei wesentlichen zeitmäßigen Überschneidungen liegt Wechseldienst vor. 

(5) Ist im Rahmen eines Schicht- oder Wechseldienstplanes oder eines Normaldienstplanes 
regelmäßig an Sonn- oder Feiertagen Dienst zu leisten und wird der Beamte zu solchen Sonn- und 
Feiertagsdiensten eingeteilt, so ist eine entsprechende Ersatzruhezeit festzusetzen. Der Dienst an Sonn- 
oder Feiertagen gilt als Werktagsdienst. Wird der Beamte während der Ersatzruhezeit zur Dienstleistung 
herangezogen, so gilt dieser Dienst als Sonntagsdienst. 

(6) Für Beamte, in deren Dienstzeit auf Grund der Eigenart des Dienstes regelmäßig oder im 
erheblichen Umfang Dienstbereitschaft bzw. Wartezeiten fallen und diese durch organisatorische 
Maßnahmen nicht vermieden werden können, kann der Gemeinderat durch Verordnung bestimmen, daß 
der Dienstplan eine längere als die in den Abs. 2 und 4 vorgesehene Wochendienstzeit umfaßt 
(verlängerter Dienstplan). 

(7) Abs. 2 gilt für Beamte in Verwendung als Kindergärtner, Sonderkindergärtner und Horterzieher 
mit der Maßgabe, daß in die wöchentliche Dienstzeit von 40 Stunden täglich eine Stunde als 
Vorbereitungszeit einzurechnen ist. Die Vorbereitungszeit ist zur Hälfte am Arbeitsplatz zu verbringen. 
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